
  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 05.10.2018 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica zu Jeddeloh 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/1199/2018 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Widmung der Gemeindestraßen Lüttje Padd und Herrenhauser Straße 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 06.11.2018 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 26.11.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 17.12.2018 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

a) Widmung „Lüttje Padd“ 

 

Im Bebauungsplan Nr. 122, 3. Änderung ist der Endausbau der Gemeindestraße „Lüttje Padd“ 

abgeschlossen. Somit kann die Widmung der Straße erfolgen. 

 

Die Straße „Lüttje Padd“ ist ca. 6m breit und ca. 47m lang, mit beidseitigen Parkflächen 

sowie einem Wendehammer am Ende der Straße. Östlich ist ein Fuß- und Radweg von ca. 

2,50m Breite vorhanden. Der Fuß- und Radweg beginnt an der „Ofenerfelder Straße“ und ist 

eine direkte Verbindung zu der Gemeindestraße „Am Sportplatz“.  

 

Der „Lüttje Padd ist an der „Ofenerfelder Straße“ angebunden und als verkehrsberuhigter 

Bereich beschildert (VZ 326-0).    

 

Die Vermessung der öffentlichen Verkehrsfläche ist beauftragt. Die 

Wegeflurstücksbezeichnungen liegen bis zur Ratssitzung vor und werden in der Sitzung für 

die Beschlussfassung ergänzt. 

 

Die Lage der Gemeindestraße kann dem beigefügten Lageplan entnommen werden.  

 

 

b) Widmung „Herrenhauser Straße“ 

 

Der Endausbau der „Herrenhauser Straße“ ist abgeschlossen. Somit kann auch hier die 

Widmung der Verkehrsfläche erfolgen. Die Straße befindet sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 145 Gewerbegebiet Herrenhausen. Die Straße soll als Gemeindestraße 

gewidmet werden. Die zu widmende Fläche beträgt 3.156 m² (Flur 49, Flurstücke 84/11, 87/7 

und 83/3).  
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Die Lage der Gemeindestraße kann dem beigefügten Lageplan entnommen werden.  

     

 

Finanzierung: 
--- 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 

a)  Gem. § 6 des Nds. Straßengesetztes (NStrG), zuletzt geändert am 20.06.2018, 

werden mit sofortiger Wirkung das Wegeflurstück ______ der Flur 41 für den 

öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. Die Straße trägt die 

Bezeichnung „Lüttje Padd“ und ist an die „Ofenerfelder Straße“ angebunden.  

 

b)  Gem. § 6 des Nds. Straßengesetztes (NStrG), zuletzt geändert am 20.06.2018, 

werden mit sofortiger Wirkung die Wegeflurstücke 84/11, 84/7 und 83/3  der Flur 

49 für den öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. Die Straße trägt 

die Bezeichnung „Herrenhauser Straße“ und ist an die „Rosenberger Straße (K 

107)“ angebunden. 

   

 

Anlagen:  
- Lageplan Lüttje Padd 

- Lageplan Rosenberger Straße 

 

 

 

B-1199-2018 Anlage 1 Lüttje Padd 

B-1199-2018-Anlage 2 Herrenhauser Straße 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica zu Jeddeloh 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

Bernd Quathamer      Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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